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Vorwort 

Bei dieser Monografie handelt es sich um eine aktualisierte Fassung des Manu-
skripts, das im Sommersemester 2021 vom Fachbereich Rechtswissenschaft der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Habilitationsschrift an-
genommen und mit der Joachim-Vogel-Gedächtnismedaille ausgezeichnet wurde. 
Seit der Abgabe des Manuskripts hat der Gesetzgeber einige Äußerungsdelikte 
nochmals modifiziert und erweitert. Für diese Druckfassung wurden diese Ände-
rungen (sowie Rechtsprechung und Literatur bis März 2023) formal umfassend und 
inhaltlich insoweit berücksichtigt, als sie für die zentralen Befunde der Abhand-
lung von Relevanz sind. 

Betreut wurde das Habilitationsverfahren von Hans Kudlich, meinem akademi-
schen Lehrer. Seine Bedeutung für meinen Lebensweg lässt sich nicht in Worte 
fassen. Ich bin ihm für seine kontinuierliche Unterstützung seit „Tag Eins“ zu 
tiefstem Dank verpflichtet. Gabriele Kett-Straub und Christian Jäger möchte ich 
für die zügige Erstellung der Zweitgutachten und die kontinuierliche Unterstüt-
zung herzlich danken, ebenso Eric Hilgendorf für die verlässliche externe Begut-
achtung. Zudem möchte ich den anonymen Begutachtenden sowie der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Förderung der Open-Access-Publikation 
meinen Dank aussprechen. 

Meiner Schwester Peribanu möchte ich nicht nur für die gewissenhafte Durch-
sicht des Manuskripts, sondern auch für ihre kontinuierliche Unterstützung in al-
len Lebenslagen danken. Victoria Shipulina möchte ich ebenso für ihre wertvolle 
Unterstützung vor, während und nach der Abgabe des Manuskripts danken. Deniz 
Özdemir und Moritz Gärber danke ich für die tatkräftige – auch psychische – Un-
terstützung kurz vor Abgabe des Manuskripts. Meinen Kollegen Marco Mans-
dörfer und Dominik  Brodowski bin ich für die inspirierende und stets kollegiale 
Arbeitsatmosphäre dankbar. Daneben ist es schön, dass ich in meinem Umfeld 
Menschen wie Christian Becker, Oliver Harry Gerson, Alexandra Windsberger, 
Christian Rückert, Kilian Wegner, Serkan Merakli, Gloria Berghäuser, Charlotte 
 Schmitt-  Leonardy und Matthias Jahn habe, die stets für den wissenschaftlichen 
Austausch bereit und mit Ratschlägen zur Seite standen (und stehen). Frau Evelyn 
Balog danke ich für ihre Mithilfe und Ratschläge im Rahmen der textkorporalen 
Analysen ganz herzlich. In der Erlanger Zeit waren die Gespräche mit Jan Schuhr, 
Florian Nicolai und Jana Kuhlmann zu Sprachtabus und Äußerungsdelikten stets 
horizonterweiternd. Meinem Lehrstuhlteam mit Dr. Kai-Daniel Weil, Fatih Anıl 
Uzun, Aline Thome, Benedikt Marius Müller und den studentischen Mit arbei ten-
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den danke ich für die nochmalige Durchsicht und Korrekturen für die Druckfas-
sung (sowie deren Organisation durch Manuela Kretschmann). Dem Verlag danke 
ich für die angenehme Korrespondenz und die verlegerische Betreuung.

Danke an meine Freunde und Familie dafür, dass sie mich in dieser herausfor-
dernden Phase ausgehalten haben. Danke an meine Eltern dafür, dass sie alles dafür 
geopfert haben, damit ihre Kinder es besser haben. Danke an alle, die ich vergessen 
habe. Danke an meine Frau für alles. 

Erlangen, April 2023 Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu
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Hinführung

I. Forschungsdesiderat: Äußerungsdelikte und Strafrechtswissenschaft

Eine rasend schnelle Zunahme der Masse an Kommentaren und Statusnachrichten, 
das Fehlen von Zensurmechanismen und eine in dieser Form noch nie da gewesene 
Anschlusskommunikation im Web 2.0 haben eine kommunikative Zeitenwende 
eingeläutet. Damit mussten nicht nur die Strukturen der Kommunikation und de
ren Einfluss auf die Gesellschaft an sich, sondern auch die rechtlichen Rahmen
bedingungen des Kommunizierens sowie die Verantwortung der Kommunizieren
den neu gedacht werden. Selbstverständlich existierten schon vor jenem Zeitpunkt 
zahlreiche Monografien und Abhandlungen, welche die strafrechtliche Regulie
rung unseres Sprachapparats zum Gegenstand hatten. Überwiegend handelt es sich 
allerdings um selektive Betrachtungen, die einzelne (gleichwohl wichtige) Ausprä
gungen pönalisierter Sprache zum Gegenstand haben.1 Hingegen finden sich nur 
wenige Arbeiten, welche jedwede Form der Pönalisierung des Sprechens ganzheit
lich in den Blick nehmen,2 obwohl es sich beim Sprechen – neben der (um nicht zu 
sagen: noch mehr als die) Zeichen und Bildersprache – um die soziale Interaktions
form schlechthin handelt. Jene verengte Perspektive muss etwas erstaunen, v. a. vor 
dem Hintergrund, dass sich die gesamte Geisteswissenschaft zur Sprache hinge
wandt und schließlich auch die pragmatische Wende vollzogen hat. 

Erst recht mangelt es an grundlegenden Abhandlungen, welche auch die neueren 
Tendenzen in der mediatisierten Kommunikation berücksichtigen (konnten),3 ob

1 Exemplarisch: Amelung, Die Ehre als Kommunikationsvoraussetzung; Hilgendorf, Tat
sachen und Werturteile; Hörnle, Grob anstößiges Verhalten; Marfels, Ehre und Anerkennung; 
 Matuschek, Erinnerungsstrafrecht; Stankewitz, Strafbarkeit religionsfeindlicher Äußerungen; 
Wandres, Die Strafbarkeit des AuschwitzLeugnens; Volkmann, Meinungsfreiheit für die Feinde 
der Freiheit? Soweit derlei Arbeiten vornehmlich die Dogmatik und Legitimation „prominenter“ 
Äußerungsdelikte (Beleidigung, Volksverhetzung und Bekenntnisbeschimpfung) in den Blick 
nehmen, ist hiermit auch ein Fokus auf die Reichweite und Grenzen der Meinungsfreiheit nach 
Art.  5 I GG verbunden. Daher ist auch zu beobachten, dass sich an dieser Stelle – wenig erstaun
lich – Verfassungsrechts und Strafrechtswissenschaft gleichsam zu Wort melden, exemplarisch 
Fiedler, Die formale Seite der Äußerungsfreiheit; Gärtner, Was die Satire darf; Hochhuth, Die 
Meinungsfreiheit im System des Grundgesetzes; Rox, Schutz religiöser Gefühle im freiheitlichen 
Verfassungsstaat?; Volkmann, Meinungsfreiheit für die Feinde der Freiheit?.

2 Fuhr, Die Äußerung im Strafgesetzbuch; Kern, Die Äußerungsdelikte; Rahmlow, Die Ausle
gung von Äußerungen im Strafrecht.

3 Allerdings wurde bereits in zahlreichen Aufsätzen auf das Phänomen der Internetbeleidi
gung und den damit verbundenen Besonderheiten (Veränderungen im typischen Tatbild, Ubiqui
tät der Äußerungen etc.) eingegangen, allen voran Hilgendorf, ZIS 2010, 208 (211) sowie Kubiciel/
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wohl nunmehr schon seit über einem Jahrzehnt auf die veränderten Kommunika
tionsbedingungen hingewiesen und ein zunehmend rauerer Ton in sozialen Netz
werken beklagt wird; das Internet werde von Beleidigungen, Cybermobbing und 
Hetze „überschwemmt“, Straftaten wie Bedrohung (§  241 II StGB), Volksverhet
zung (§  130 StGB) und der öffentliche Aufruf zu Gewalthandlungen (§  111 StGB) 
seien zur Normalität geworden. Die Hassrede im Netz und ihre Gefahren für das 
friedliche Zusammenleben und den gesunden Meinungspluralismus in unserer Ge
sellschaft sind in aller Munde, während zugleich darauf aufmerksam gemacht wird, 
dass jene Wahrnehmungen auch mit einer infolge der neuen Formen der Inter
netkommunikation erhöhten Sensibilisierung gegenüber rassistischen, antisemiti
schen, homophoben, islam und frauenfeindlichen Kommentaren einhergehen 
könnten. Solchen eher beschwichtigenden Stimmen, für die sich in Sprachexzessen 
gerade ein funktionierender Meinungspluralismus manifestiert, stehen diejenigen 
gegenüber, welche in Gewaltexzessen Symptome einer verrohenden Kommunika
tionskultur sehen und insofern auch immer häufiger (fast schon reflexartig) das 
Strafrecht ins Spiel springen. Der Ruf wird lauter, wenn – in tragischen Einzel
fällen  – in kurzer zeitlicher Abfolge auf sprachliche Ausschreitungen gewaltsame 
Handlungen folgen, wie dies etwa bei der Ermordung des Kasseler Regierungsprä
sidenten Walter Lübcke zu beobachten war. Der Wunsch, bereits sprachliche „Ge
walt(handlungen)“ als Vorstufen von Körperverletzungen und Nötigungen mit den 
Mitteln des Strafrechts zu unterbinden, wird allerdings begleitet vom Gegenreflex 
des Vorwurfs einer „Sprachpolizei“, die es den Individuen verbiete, sich durch ex
plizite Sprache Gehör zu verschaffen. 

Man musste insofern kein Prophet sein, um im Jahre 2016 sicher davon ausgehen 
zu können, dass das polarisierende Thema der Pönalisierung von Sprechhandlun
gen die Strafrechtswissenschaft wie auch die Kriminalpolitik in Zukunft – womög
lich mehr denn je – beschäftigen wird. Diese Prognose hat sich nicht nur in Gestalt 
von Gesetzesänderungen, wie sie kurz vor und schließlich auch nach der Abgabe 
des Manuskripts4 in Kraft getreten sind, bestätigt. Während der Gesetzgeber be
müht ist, dem im Raum stehenden Phänomen einer Sprachverrohung und „Online 
Hatespeech“ durch eine Verschärfung des Strafrechts beizukommen,5 entwickelt 

Winter ZStW 113 (2001), 305 ff. Freilich finden sich auch neuere Abhandlungen zu anderen Äuße
rungsdelikten, vgl. etwa Bosch Jura 2016, 381 (zur öffentlichen Aufforderung zu Straftaten); 
Hörn le JZ 2015, 293 (zur Bekenntnisbeschimpfung); Hoven/Krause JuS 2017, 1167 (zu „Fake 
News“); Koreng KriPoz 2017, 151 (zu Hatespeech), Mitsch KriPoz 2018, 198 (zur  Volksverhetzung) 
und Schiemann KriPoz 2018, 152 (zur Volksverhetzung im Internet).

4 Neben dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität G. v. 
30.03.2021 BGBl. I S.  448; BTDrs. 19/17741 ist v. a. das Änderungsgesetz vom v. 14.09.2021 BGBl. I 
S.  4250 zu nennen, das u. a. die Straftatbestände der verhetzenden Beleidigung gem. §  192a StGB 
und des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten gem. §  126a StGB mit sich brachte. 
Schließlich wurde mit Gesetz v. 04.12.2022 (BGBl. I S.  2146) unlängst der Tatbestand der Volksver
hetzung um einen Absatz erweitert.

5 Vorab: Bei einer Einordnung der Strafgesetzgebung als ablehnende „Äußerung“ sieht das 
Vorgehen so aus, als wollte man gegen den Hass „anschreien“ bzw. diesen mit Strafandrohungen 
übertönen.



3Hinführung

sich die Kommunikation unaufhaltsam weiter: Neue Sprachcodes entwickeln sich, 
Resignifikationsprozesse schieben die semantischpragmatische Kraft von Worten 
hin und her und die Sprach wie auch Höflichkeitskonventionen werden jede Minu
te neu ausgehandelt. 

II. Forschungsimpetus: Faszination Sprache und Sprachtabus

Bereits diese nicht abbrechende Aktualität der Thematik und das beschriebene For
schungsdesiderat waren Anlass genug, ein derart umfassendes Thema in Angriff zu 
nehmen. Hinzu trat das persönliche Interesse für das Thema als zweisprachig auf
gewachsene Person: Mit zunehmender Befähigung der Selbstreflexion entwickelt 
sich die Sprache zu einem hermeneutischen Schlüssel, welches das Tor zu Fragen 
der Erfahrung und Erfahrbarkeit, der Weltanschauung und Werte, des Ichs und des 
Anderen im Raum sozialer Interaktion eröffnet. Sprache ermöglicht den Zugriff 
auf die Realität und die Flucht in die Fantasie, befördert das Individuum von der 
Physik in die Metaphysik, löst Emotionen und Handlungen aus. Der Mensch kon
stituiert mit der Sprache zu großen Teilen die soziale Wirklichkeit, eine Erkenntnis, 
welcher der Sprachphilosoph Searle einen Buchtitel widmete und welche die vorlie
gende Abhandlung im Wesentlichen beeinflusst hat. Das Denken über die Sprache 
und deren Relevanz für das gesellschaftliche Miteinander führt zu Fragen, die man 
nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst beantwortet wissen will. Wenn 
mit Sprache die gesamte soziale Wirklichkeit aufgebaut werden kann, wie viel hier
von kann dann mit ihr zerstört werden? Warum kann Sprache den Zugriff auf die 
Wirklichkeit gleichermaßen erst eröffnen wie auch erschweren? Wieso können 
Worte wie Medizin, aber auch wie ein Schlag ins Gesicht wirken? Warum ist es 
nicht tunlich, zu lügen? Warum interessiert den Einzelnen, was andere über ihn 
sagen? Und schlussendlich: Warum dürfen bestimmte Dinge nicht gesagt werden 
bzw. sollten nicht gesagt werden dürfen?

III. Forschungsgegenstand: Äußerungen als Sprechakte

Es musste einem klar sein, dass es sich um ein überambitioniertes Unterfangen han
delte, all diesen Fragen in ihrer strafrechtlichen bzw. kriminalpolitischen Dimen
sion nachgehen zu wollen. Will man das Große und Ganze in den Blick nehmen, 
wird schnell klar, dass es nicht nur Hatespeech und die Beleidigungen im Netz 
sind, welchen als sozialschädliche Äußerungen womöglich mit den Mitteln des 
Strafrechts begegnet werden muss, sondern vielleicht auch Falschangaben gegen
über dem Finanzamt, dem verleumdenden Anruf bei der Polizei, der Bedrohung 
des Nachbarn, der Werbung für den Suizid und dem Überreden zu einer Straftat 
usw. Die Schwierigkeit, das Thema im Hinblick auf seine zahlreichen Berührungs
punkte mit Grundfragen des Rechts, der Gesellschaft und der Politik einzuhegen, 
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lag auf der Hand. Zudem bestand die Gefahr, bei all der Faszination für die unter
schiedlichen Disziplinen der Sprachforschung – von der Kulturanthropologie hin 
zur Psycholinguistik über die Sprachphilosophie zur Kommunikationswissen
schaft – den Überblick zu verlieren. Insofern handelte es sich um eine Reise ins 
Ungewisse. 

Nun am Ende dieser Expedition angekommen, ist zu konstatieren, dass es sich 
anfühlt wie kurz nach einer Rückkehr von einer aufregenden Reise in eine fremde 
Großstadt: Die „MustSees“ wurden abgeklappert, auch einige Geheimtipps ange
sehen, stets vom Bemühen getragen, Perspektiven abseits des Mainstreams einzu
fangen. Nur gelegentlich blieb Zeit dafür, sich entspannt zurückzulehnen und die 
unterschiedlichen Eindrücke in Ruhe wirken zu lassen. Wenn man anderen von der 
Reise erzählt, spürt man, dass etwas Großes im Leben passiert ist, sich der Hori
zont erweitert hat und man bereits so viel mitzugeben hat, dass sich auch andere 
eine Vorstellung vom Reiseziel machen können. Doch selbstverständlich kann man 
sich jederzeit (und gerne) nochmals dorthin begeben, neue Orte sehen und Bekann
tes genauer bzw. aus einer anderen Perspektive betrachten. 

Für die vorliegende Abhandlung bedeutet dies, dass von der ursprünglichen Idee, 
die unterschiedlichen Erscheinungsformen sozialschädlicher Äußerungen umfas
send und abschließend darzustellen, nicht viel übrig geblieben ist. Die großspurige 
Einleitung ist den vorstehenden Ausführungen gewichen, ebenso wurde ein erster 
plakativer Titel („Sagen Dürfen…Hören Müssen?“) gestrichen, um mit einer nüch
terneren Überschrift leisere Töne anzuschlagen (wer weiß, was die nächste Reise 
bringt?). Viele Überlegungen zu einzelnen Äußerungsdelikten, Detailfragen zur 
Aus legung der Tatbestände wie auch derjenigen der Auslegung von Äußerungen 
haben es – auch aus Platzgründen – nicht mehr in das Manuskript geschafft (und 
sind womöglich weiteren Expeditionen vorbehalten). Stattdessen werden unter
schiedliche Routen genannt und „Stationen“ (z. B. Volksverhetzung, Ehrschutz, 
Falschbehauptung, Drohung) abgeklappert. Die im jeweiligen Zusammenhang an
gesammelten Eindrücke und Facetten werden allesamt wiedergegeben und die (nach 
Auffassung des Verfassers) interessanten Aspekte etwas ausführlicher dargestellt. 

Was erwartet demnach die Leserschaft auf den nächsten ca. 650 Seiten? Im We
sentlichen ein Reiseführer, der darauf zielt, eine Diskussionsgrundlage für die 
Dog matik von Äußerungsdelikten und die Legitimation der Pönalisierung von 
Sprache zu schaffen. Dabei wird dieser (hoffentlich) dabei behilflich sein, den Blick 
für die unterschiedlichen Stoßrichtungen von Sprachverboten zu schärfen und die 
Reichweite der Pönalisierung von Äußerungen de lege lata vor Augen führen. Als 
Ausgangspunkt dient dabei der Begriff des Äußerungsdelikts, wobei die Suche 
nach dessen Wesensmerkmalen nicht auf die These zusteuern soll, es müsse dieser 
Deliktstypus anerkannt werden. Vielmehr soll die Definition des Äußerungsde
likts das Publikum nur an eine Überlegung heranführen, welche die gesamten Er
wägungen im Anschluss durchdringt: 

Sprechen heißt Handeln.
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Diese – so von Austin 1955 auf den Punkt gebrachte – Einsicht, die Betrachtung des 
Sprechens und der Sprache primär als Tätigkeit mit einem sozialen bzw. intersub
jektiven Zweck, ist dabei – das wird sich zeigen – weniger trivial, als vermutet wer
den könnte. Hierauf deutet bereits der Umstand hin, dass es sich um eine Erkennt
nis handelt, welche (zunächst die Sprach und sodann) die gesamte Geisteswissen
schaft der Nachkriegszeit im Wesentlichen prägte. Indessen kam die mit jenem Satz 
angestoßene Entwicklung, die in der Linguistik und Soziologie auch als pragmati
sche Wende bezeichnet wird, jedenfalls im Kontext des Strafrechts noch zu kurz. 
Zwar haben bereits einige prominente Autor*innen die Früchte der Pragmalinguis
tik, des späten Wittgenstein und der Sprechakttheorie von Austin und Searle auch 
für das Recht gezogen,6 allerdings wurde der Gedanke, dass Äußerungen Sprech
akte und somit Äußerungsdelikte Sprechaktdelikte sind – soweit ersichtlich – je
denfalls nicht ausgeführt.

Der Gedanke des Sprechens als soziales Tun passt dabei a priori hervorragend 
zum Strafrecht, da strafrechtliches Handeln i. S. e. postfinalen Verbrechensbegriffs 
als sozialerhebliches Verhalten definiert werden kann.7 Wenn wir sprechen, han
deln wir: Dieses Handeln – in Form der Realisierung eines kommunikativen Akts  – 
kann verwerflich, unerwünscht und derart sozialschädlich sein, dass das Verhalten 
als strafbar getadelt werden muss. Soweit aber allein an den kommunikativen Akt 
angeknüpft wird, ist es eben auch die kommunikative Rolle, deren Realisierung 
bzw. Wahrnehmung und Verarbeitung für sich durch diverse Rezipienten als unter
bindungswürdig betrachtet wird.

6 Vgl. etwa Redmann, Anstiftung sowie Archavlis, Willenserklärung. Die Sprache bietet An
knüpfungspunkte auf allen Ebenen, weswegen man gezwungen ist, sich auf einen Themenkom
plex zu beschränken. Vorliegend wird über eine Hinzuziehung der Sprechakttheorie auf der Ebe
ne der Auslegung der Strafvorschriften nachgedacht (während sie auch auf der Ebene der Aus
legung der Äußerung im Einzelfall fruchtbar gemacht werden könnte, so auch speziell in Bezug 
auf die konkludente Täuschung: Mayer Lux, Konkludente Täuschung; Ellmer, Betrug, S.  122 ff.; 
 Wittig, Das tatbestandsmäßige Verhalten, S.  286 ff.). Kindhäuser (vgl. etwa NKStGB/Kindhäuser 
§  263 Rn.  91 f.) und auch Vogel, Norm und Pflicht, S.  34 ff.) greifen im Rahmen ihrer normtheore
tische Betrachtungen auf die die Sprechakttheorie zurück (insb. Vogel betrachtet die Verhaltens
norm selbst als Sprechakt und leitet aus den unterschiedlichen Dimensionen des Sprechakts wie
derum unterschiedliche Anforderungen an deren Ausgestaltung ab). Mit den Sprachspielen des 
Strafverfahrens befasst sich Gerson, Das Recht auf Beschuldigung, S.  186; das Urteil als Sprechakt 
und die darauffolgenden Sprechakte werden monographisch von Hamel behandelt. Sprechakt
theoretische Exkursionen finden sich auch bei Giannoulis, Studien zur Strafzumessung, S.  39 ff. 
(dort zur Aufrichtigkeitsbedingung bei Strafzumessungsentscheidungen). Wie sich zeigen wird, 
wird der Sprechakt auch im Rahmen der Strafzwecktheorien sowie der Legitimation staatlichen 
Strafens noch eine wichtige Rolle spielen. Der angloamerikanische Straftheoretiker Feinberg (in: 
The Monist, Volume 49, 1965, 397) hat bereits 1965 die expressive Funktion der Kriminalstrafe 
akzentuiert. Eine ausführliche sprechakttheoretische Einordnung des „Schwörens“ nimmt Schu-
mann vor, ZStW 2014 (126), 615 ff.

7 Freilich kommt dem Begriff der strafrechtlichen Handlung, der durch ein immer komplexer 
werdendes Zurechnungsmodell ersetzt wurde, im strafrechtsdogmatischen wie auch kriminalpo
litischen Diskurs nur noch eine negativabgrenzende Funktion zu, vgl. statt vieler SSW/Kudlich 
Vor §  13 Rn.  12 f.
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Die Sprechakttheorien, welche die pragmatische Betrachtung der Sprache auf die 
Spitze getrieben haben, widmen sich den unterschiedlichen Rollen von Sprechakten 
(in Form von Äußerungen), welche diese im sozialen Miteinander erfüllen und da
bei auch den Voraussetzungen für eine Realisierung bzw. den Vollzug solch einer 
Äußerung. Es bot sich insofern an, die pragmatische Sprachphilosophie dafür 
fruchtbar zu machen, die unterschiedlichen Typen von Äußerungen, die im kom
munikativen Miteinander als unterbindungswürdig betrachtet werden, einzufan
gen und zu systematisieren. Des Weiteren schärft die Sprechakttheorie den Blick 
für den Sprechakt als „Handlung“ einerseits und den kausalen Wirkungen des Äu
ßerungsakts8 andererseits. Diese Gegenüberstellung kehrt in der Pönalisierung des 
Sprechakts auf der einen und derjenigen der Verursachung von Zuständen infolge 
kommunikativer Handlungen auf der anderen Seite wieder.9 Nicht zuletzt kann der 
Fokus auf den kommunikativen Vollzugsakt selbst dabei helfen, die Maßstäbe für 
die Pönalisierung scharf zu stellen und sich bewusst zu machen, dass die Wirkun
gen eines Sprechakts immer an konkrete Rezipienten gebunden sind.

Hat man sich erst einmal vor Augen geführt, dass das Verbot einer Äußerung 
bedeutet, nicht kommunikativ handeln zu dürfen, wird man sich – wiederum unter 
Zuhilfenahme der Sprechakttheorie – den unterschiedlichen Stoßrichtungen bzw. 
Zwecken der Kommunikation bewusst und kann der Frage nachgehen, wann es 
zweckmäßig sein kann, bestimmte Formen sozialer Interaktion zu unterbinden. 
Worte können unsere Gefühle, unsere Vorstellungen, unsere Einstellungen und da
mit auch unser Handeln beeinflussen. Dieser Einfluss kann mit unterschiedlichen 
Einbußen unserer Freiheitssphären verbunden sein, während das Verbot von Wor
ten spiegelbildlich (mindestens) einen Eingriff in unsere allgemeine Handlungsfrei
heit (Art.  2 I GG) darstellt. Wenn man die Verfassungsmäßigkeit solch eines Ver
bots, insb. die Legitimation der Kriminalisierung, an eine qualifizierte Begründung 
des Gesetzgebers anknüpft, erscheint es auch geboten, denjenigen Aspekten nach
zugehen, die im Rahmen der Rechtfertigung des Eingriffs eine Rolle spielen könn
ten. Dies dürfte vornehmlich das Potenzial der Sprache sein, Freiheitssphärenbe
einträchtigungen (in Form unerwünschter Effekte wie Wut, Trauer, Depressionen, 
Dispositionsentscheidungen und womöglich auch ein aufgeheiztes gesellschaft
liches Klima?) herbeizuführen. 

IV. Forschungsmethode: Interdisziplinarität und Strafrechtsdogmatik

Solch ein prozedurales Legitimationskonzept fungiert zugleich als dogmatisches 
Einfallstor für die Verwertung der Erkenntnisse wissenschaftlicher Disziplinen, 

8 Ein bestimmtes Gefühl beim Rezipienten, eine bestimmte Vorstellung sowie bestimmte Ver
haltensweisen der Gesprächsadressaten auf die Äußerung hin.

9 Angesprochen sind v. a. verhaltensgebundene Delikte, welche im „Handlungsteil“ an Sprech
akte anknüpfen, aber deren Deliktstatbestandsmäßigkeit den Eintritt eines irgendwie gearteten 
Außenwelterfolgs voraussetzt.
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welche die Wirkmechanismen, Phänomenologie und gesellschaftliche Bedeutung 
der Sprache zum Gegenstand haben, vornehmlich die Psycholinguistik, die Sprach
philosophie, aber auch die Kommunikationswissenschaft.10 Soweit Studien und 
Beispiele zu Ursachen und Wirkungen bestimmter Formen des Sprachgebrauchs 
(Aggression, Einflussnahme, Empathie) mindestens als Inspirationsquelle dienen, 
darüber hinaus zur Beantwortung von Sollensfragen dienen sollen, muss man sich 
die Gefahren interdisziplinärer Tätigkeit in Erinnerung halten:11 Fehlende Fach
kompetenz kann eine Banalisierung zur Folge haben, die damit einhergeht, dass 
man etwaige Forschungsergebnisse nicht auf ihre Qualität überprüfen kann bzw. 
schlicht falsch deutet, weil man sie nicht vollends verstanden hat.12 Freilich ist man 
derlei Gefahren einer Fehlrezeption auch stets innerhalb der „Heimatdisziplin“ 
ausgesetzt (man denke an einen beliebigen Streitstand im Hinblick auf irgendein 
Tatbestandsmerkmal), sodass dieser Aspekt allein kein Grund sein kann, nicht in
terdisziplinär tätig zu werden. 

Daher wird man bei Thesen, welche für die eigene Argumentationsführung be
deutsam sind, potenziell gegenläufige Strömungen berücksichtigen müssen, um 
sich nicht dem Vorwurf einer lediglich selektiven Rezeption auszusetzen. Sind die 
Gefahren einer Unwissenschaftlichkeit überwunden, ist der Frage nachzugehen, 
ob ein methodisch unbedenklicher Transfer überhaupt möglich ist und welche 
 Reibungsverluste bei einer Übertragung sozialpsychologischer, linguistischer oder 
sprachphilosophischer Theoreme eingepreist werden müssen. Dabei müssen an die
ser Stelle die vielfach aufgezeigten Bedenken gegen die Hindernisse bei der Nutz
barmachung interdisziplinären Wissens (als „Hochreck der Erkenntnisverschrän
kung“13) nicht vertieft werden: Die berüchtigte fachsemantische Sackgasse (wonach 
bereits unterschiedliche Fachsprachen einer interdisziplinären Arbeit entgegen
stünden14) und die zentrale Inkommensurabilitätsthese der Wissenschaftstheorie 
nach Kuhn15 müssen bereits deswegen als problematisch betrachtet werden, weil sie 
die Wertigkeit des interdisziplinären Austauschs allein am eigenen Fach messen. 
Zudem ist es schlicht kontraintuitiv, ein Mehr bzw. „Meer“ an Wissen für sich be
trachtet als schädlich (oder unzweckmäßig) betrachten zu wollen. Im rationalen 
Diskurs, mithin auch im Rahmen der Begründung von Eingriffen in Freiheits
rechte, ist gebündeltes Wissen bereits pragmatischfunktional betrachtet das um
fassendere Wissen. Soweit der Akt der „Übersetzung“ im Bewusstsein erfolgt, dass 
er mit der Gefahr von Verzerrungen und Fehlinterpretationen verbunden ist, ist es 

10 Zu den Chancen intendierter interdisziplinärer Tätigkeit, wie sie sich bspw. in der USame
rikanischen „law culture“ manifestiert Hilgendorf/Schultze-Fielitz, Selbstreflexion, S.  1 ff.

11 Statt vieler Jestaedt JZ 2014, 1; Gutmann, Intra und Interdisziplinarität, S.  93 ff.
12 Zum Ganzen auch ausführlich und m. w. N. Gerson, Das Recht auf Beschuldigung, S.  30 ff.
13 Gerson, Das Recht auf Beschuldigung, S.  44.
14 Saliger, Intra und Interdisziplinarität, S.  117 (122); vgl. auch Wissenschaftsrat, Perspektiven 

der Rechtswissenschaft, S.  70.
15 Demnach können – stark vereinfacht – Erkenntnisse und Begriffe verschiedener Wissen

schaftszweige aufgrund divergierender Konzeptionen nicht auf andere „übertragen“ werden, hier
 zu Saliger, Intra und Interdisziplinarität, S.  117 (122) m. w. N.
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fernliegend, dass der Übersetzungsdiskurs, der bereits mit der Frage einer Über
tragungsfähigkeit von Erkenntnissen aus anderen Disziplinen beginnt, gar keine 
brauchbaren und v. a. sozialakzeptanzfähigen Einsichten liefern kann.16 Insofern 
folgt die vorliegende Abhandlung Strömungen, welche das Verharren im „disziplinä
ren Autismus“17 ablehnen und „produktive Interdisziplinarität“18 für möglich und 
als Chance betrachten, die im besten Fall zu anschlussfähigen Ergebnissen, fremd
disziplinär inspirierten Modellen und wertvollen Wertungsgesichtspunkten, im 
Übrigen jedoch wenigstens zur Erkenntnis führen können, dass eben doch „nichts 
zu holen ist“, demnach unter Berücksichtigung jener Reibungsverluste das interdis
ziplinäre Wissen aus der Perspektive des Rechts nicht überbewertet werden darf. 

Die Arbeit ist insofern versucht, rechtstatsächliches Wissen zu tabuisierter Spra
che und ihrer Wirkung anderer Disziplinen bei der rechtsdogmatischen und krimi
nalpolitischen Bewertung als Basis zweckrationaler Gesetzgebung heranzuziehen 
und gleichsam sprachphilosophische Abhandlungen als Inspirationsquelle für eine 
Systematisierung und Bewertung pönalisierter Äußerungsverbote vornehmen. 
 Dabei wird das Augenmerk auch auf Untersuchungen gelegt, welche den Voraus
setzungen für das Gelingen oder Scheitern eines aggressiven Sprechakts nachgehen 
und die Rahmenbedingungen ausermitteln, die dazu führen, dass Äußerungen mit 
aggressiver Intention auch als aggressiv bzw. beleidigend wahrgenommen werden.19 
Die Individual und Sozialpsychologie kann Aufschluss darüber geben, welche 
Wirkungen Sprechakte beim Interaktanten und Rezipienten (bzw. Hörern) auslö
sen und warum sich die Kommunizierenden dazu veranlasst sehen können, aggres
sive (oder sonst sozialschädliche) Äußerungen zu tätigen.20 Linguistische Abhand

16 Dies dürfte gerade beim Recht als durch und durch soziales Phänomen verstärkt gelten, 
überzeugend und anschaulich Gerson, Das Recht auf Beschuldigung, S.  48 ff.

17 Bung, Wissen und Wollen im Strafrecht, S.  58 ff.
18 Jestaedt JZ 2014, 1 (3): „Nachbarwissenschaften drängt sich so der Eindruck auf, Rechtswis

senschaftler führten ein absichtsvoll autoreferentielles und hermetisches, gewissermaßen autisti
sches Selbstgespräch.“.

19 Die aus der Kriminologie bekannten Aggressionstheorien dürften hier eine nicht unerheb
liche Rolle spielen, da oftmals auch der Überlegung nachgegangen wird, inwiefern sich die Ag
gressionstheorien auf das sprachliche Handeln übertragen lassen bzw. Kriminalitätstheorien in 
aggressive Sprechakte implementieren lassen.

20 Die Sozialpsychologie betrachtet psychologische Prozesse im Individuum in Relation zu 
dessen sozialer Umwelt und unterscheidet sich somit von der Persönlichkeitspsychologie, die sich 
auf die Kognition und Emotionen des Individuums beschränkt. In der Sozialpsychologie wird 
also die Wechselwirkung zwischen sozialen und kognitiven Prozessen analysiert. Sie stellt Hypo
thesen zum unmittelbaren Einfluss durch Dritte, deren Anwesenheit oder vorgestellte Anwesen
heit auf und versucht sich den Konflikten unterschiedlicher Einflüsse im Kopf des Individuums 
empirisch anzunähern. Auf diese Weise sollen allgemeingültige Merkmale oder zumindest kultu
rell bedingte Eigenarten von Menschen herausgearbeitet werden, die jeden, unabhängig von der 
Persönlichkeit oder Sozialschicht für soziale Einflüsse empfänglich machen. Gerade aus diesem 
Grund werden in sozialpsychologischen Untersuchungen persönlichkeitsbezogene Merkmale 
möglichst ausgeblendet und dienen lediglich dann als Erklärungsmuster, wenn sich ein einheit
liches sozialpsychologisches Merkmal nicht herausarbeiten lässt. Die Sozialpsychologie fokus
siert sich somit auf die prägende Wirkung der Situation und weist stets auf den fundamentalen 
Attributionsfehler hin, dem Individuen häufig unterlaufen: Gemeint ist die Tendenz, das eigene 
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lungen indessen untersuchen die Sprache operativ, „sezieren“ Sätze in ihre Einzel
teile und arbeiten ihre semantischen und pragmatischen Bedeutungsaspekte heraus. 
Dies beginnt bei den kleinsten Einheiten der gesprochenen und geschriebenen 
Sprache (den sog. Phonemen und Graphemen), die sich auch als Atome der Sprache 
bezeichnen lassen, geht weiter bei den lexikalischen Komponenten (den „Teilele
menten“ der Sprache), Syntax und Semantik (den Verbindungskomponenten der 
Sprache) und endet in der Pragmatik, also der Analyse der Sprache in ihrer Ge
samtheit im alltäglichen Gebrauch.21 Für die vorliegende Abhandlung können zum 
einen die Untersuchungen zur typischen Struktur pejorativer Lexeme, aber auch 
die pragmatische Komponente der Sprache von Relevanz sein, da sie die Verwen
dung der Sprache im Alltag und ihre Wirkung auf potenzielle Kommunikations
partner unter Einbeziehung des konkreten Situationskontextes zum Gegenstand 
haben.22 

V. Forschungsablauf: Gliederung der Untersuchung und Gang der Darstellung

Da der Ausgangspunkt der Untersuchung – das Äußerungsdelikt – unter Zugrun
delegung eines bestimmten Verständnisses schlicht ins Uferlose führte, weil unter
schiedlichste Formen sozialer Interaktion auf ihre Legitimation überprüft werden 
müssten, lautete das allererste Ziel, einen gemeinsamen Nenner aller Äußerungen 
zu finden, um ausgehend hiervon eine Theorie der Kriminalisierung des Sprechens 
formulieren zu können. Der Versuch, Äußerungsdelikte als pönalisierte Sprechakt
verbote zusammenhängend darzustellen, einer Systematisierung zuzuführen und 
schließlich allgemeine sowie spezielle dogmatische Prinzipien sowie Legitimati
onskriterien für diese herauszuarbeiten, beginnt daher mit interdisziplinären An
näherungen zum Begriff der Äußerung und somit auch zum Begriff des Äuße
rungsdelikts. Im ersten Kapitel der Abhandlung wird somit den Wesensmerkmalen 
einer Äußerung nachgegangen (A.) und daraufhin klargestellt, was einen Tatbe
stand – zumindest nach Auffassung des Verfassers – zum Äußerungsdelikt macht 
(B.). Schon hier kommen die sprachphilosophischen Strömungen (insb. die Sprech
aktlehren) zur Ansprache, welche das theoretische Fundament der Arbeit bilden 
sollen. Zudem werden kommunikations und sozialpsychologische Arbeiten ausge

wie auch das Verhalten anderer Personen durch Persönlichkeitsmerkmale zu erklären und hierbei 
die sozialen Einflüsse bzw. die aktuelle Situation zu unterschätzen. Solch ein simpler Rückgriff 
auf vermutliche Eigenschaften der Person vereinfacht die Bewertung der konkreten Situation, da 
im menschlichen Gehirn unzählige Stereotypen von Persönlichkeiten abgespeichert sind, die sich 
in bestimmten Verhaltensmustern manifestieren sollen, vgl. einführend Aronson/Wilson/Akert, 
Sozialpsychologie, S.  3 ff.

21 Beyer/Gerlach, Sprache und Denken, S.  24. Damit steht in der Pragmalinguistik vornehm
lich die Interpretation mehrdeutiger Sätze, allerdings auch die Vorbereitung einer optimal gestal
teten Kommunikation im Mittelpunkt (sie lässt sich als linguistische Compliance bezeichnen).

22 Dabei geht es nur um einen „Transfer“ der linguistischen Erkenntnisse auf materiellstraf
rechtliche Fragen, und nicht um eine linguistische Analyse der Äußerungsdelikte (im Hinblick 
auf ihre textliche Ausgestaltung).
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wertet, denen potenziell Relevanz für ein zweckrationales Äußerungsstrafrecht zu
kommen kann. Die erarbeitete Definition ermöglicht eine Gegenüberstellung zu 
weiteren Tatbestands und Verbotstypen, die nicht – jedenfalls nicht unmittelbar  – 
Gegenstand der Arbeit sind (C.). Hierzu zählen das Verbot ganzer Sprachen, aber 
auch besondere Verbrechensformen des Allgemeinen Teils, die sich durch Äußerun
gen verwirklichen lassen (Beihilfe, Anstiftung, Versuch). Im Übrigen kommt der 
Definition des Äußerungsdelikts weniger die Aufgabe zu, den Tatbestands  ty pus zu 
rechtfertigen: Vielmehr vereinfacht es das Zusammentragen des Forschungsmateri
als, vornehmlich: Eine Ansammlung von Straftatbeständen, die bestimmte Formen 
des Sprechens bei Strafe verbieten. Diese können dann der gemein samen Analyse 
und Ordnung zugeführt werden. Ein Abgleich mit der bisherigen Verwendung des 
Begriffs in Rechtsprechung und Strafrechtswissenschaft (D.) bestätigt, dass der Be
griff noch weiterer Verfeinerung bedarf und in seiner überwiegenden Verwendung 
keinesfalls die ganze Tragweite pönalisierter Sprechaktverbote abbildet. 

Ausgehend von einem bestimmten Begriffsverständnis kann zum Einstieg in das 
zweite Kapitel der Arbeit der gesamte „Bestand“ an Delikten im StGB, die prima 
facie als Äußerungsdelikte qualifiziert werden könnten, zusammengefasst und al
phabetisch angeordnet werden, um im Anschluss deren zahlenmäßige Relevanz zu 
eruieren (A.). Die erstaunlich hohe Anzahl an Delikten wird das Systematisie
rungsbedürfnis offen zur Schau stellen. Daher wird, nachdem die Unzulänglich
keit bisheriger Ansätze dargelegt wurde, in unmittelbarem Anschluss dazu über
gegangen, den zentralen Aspekt der Definition – die Zweckgebundenheit der 
 Äußerung – als Systematisierungskriterium herauszugreifen. Da dieser Teil der 
Definition auf die Pragmalinguistik und Sprechakttheorie zurückgeht, werden die
se  – insb. in der Ausführung von Searle, der ebenso um eine Systematisierung von 
Sprechakten bemüht war – ausführlich erläutert (B.). Hierbei werden die Grund
lagen der Sprechakttheorie, innerhalb der Sprachphilosophie vorgebrachte Beden
ken gegen diese und schließlich auch Chancen und Grenzen eines Transfers sprech
akttheoretischer Erwägungen auf das Äußerungsstrafrecht genauer betrachtet. Die 
Ausführungen münden schließlich in die bereits angeklungene Idee, dass Äuße
rungsdelikte pönalisierte Sprechakte darstellen. Diese Idee kann nun ausgeführt 
werden, wobei sich andeutet, dass eine sprechakttheoretisch inspirierte Systemati
sierung auch dogmatische wie auch kriminalpolitische Folgen nach sich zieht (es 
also nicht beim Eigenwert der Systematisierung bleibt). Da die Sprechakttheorie 
den Inhalt einer in der Vergangenheit liegenden Äußerung in ihrer kommunikati
ven Tragweite analysiert, Äußerungsdelikte hingegen zukunftsbezogen bestimmte 
Formen sozialer Interaktion bei Strafe verbieten, muss geklärt werden, wie die Be
trachtungsgegenstände23 zusammengeführt werden können. Dies führt zur Frage, 
inwiefern die Tathandlungen als sprechaktbezeichnende Verben betrachtet werden 

23 Gemeint sind: Die sprechaktbezeichnenden Verben als metasprachliche Begriffe/Sprechakte 
auf der einen, die Äußerungstathandlungen/im Einzelfall festgestellten Äußerungen auf der an
deren Seite.
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